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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

58/02 Energierecht

Norm

AVG §68 Abs3;

GewO 1973 §360 Abs2;

GewO 1994 §360 Abs4;

MinroG 1999 §179 Abs2;

MinroG 1999 §2 Abs1;

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. GewO 1973 § 360 gültig von 01.07.1993 bis 18.03.1994 wiederverlautbart durch BGBl. Nr. 194/1994

2. GewO 1973 § 360 gültig von 01.01.1989 bis 30.06.1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 399/1988

3. GewO 1973 § 360 gültig von 01.08.1974 bis 31.12.1988

1. GewO 1994 § 360 heute

2. GewO 1994 § 360 gültig ab 24.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2025

3. GewO 1994 § 360 gültig von 29.05.2013 bis 23.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 85/2013

4. GewO 1994 § 360 gültig von 14.09.2012 bis 28.05.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 85/2012

5. GewO 1994 § 360 gültig von 01.07.1997 bis 13.09.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/1997

6. GewO 1994 § 360 gültig von 19.03.1994 bis 30.06.1997

Rechtssatz

Der Wortlaut des § 179 Abs. 2 MinroG verp<ichtet die Behörde zur Vorschreibung der erforderlichen

Sicherheitsmaßnahmen bereits dann, wenn (abgesehen vom Fall der unzumutbaren Belästigung) eine Gefährdung der

in dieser Bestimmung genannten Rechtsgüter (insbesondere des Lebens und der Gesundheit von Personen) durch

eine in § 2 Abs. 1 MinroG genannte Tätigkeit "zu befürchten" ist. Bereits eine mögliche Gefährdung rechtfertigt somit

ein Einschreiten der Behörde (Hinweis E vom 26. September 2012, 2008/04/0158). Eine Tatbestandsvoraussetzung,

dass das Gefahrenmoment erst nach der Erteilung der Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes sichtbar wurde,

ist dem § 179 Abs. 2 MinroG hingegen nicht zu entnehmen. Daher hat die Behörde mit den erforderlichen

Sicherheitsmaßnahmen gemäß § 179 Abs. 2 MinroG auch dann vorzugehen, wenn die Genehmigung des

Gewinnungsbetriebsplanes (samt allfälliger Au<agen) schon rechtskräftig erteilt wurde (siehe auch das zur
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vergleichbaren Bestimmung des § 360 Abs. 2 GewO 1973 (nunmehr § 360 Abs. 4 GewO 1994) ergangene E vom 6. März

1984, 83/04/0294, VwSlg. 11344 A/1984), und zwar unabhängig davon, wann die zu befürchtende Gefahr entstanden

ist.Der Wortlaut des Paragraph 179, Absatz 2, MinroG verp<ichtet die Behörde zur Vorschreibung der erforderlichen

Sicherheitsmaßnahmen bereits dann, wenn (abgesehen vom Fall der unzumutbaren Belästigung) eine Gefährdung der

in dieser Bestimmung genannten Rechtsgüter (insbesondere des Lebens und der Gesundheit von Personen) durch

eine in Paragraph 2, Absatz eins, MinroG genannte Tätigkeit "zu befürchten" ist. Bereits eine mögliche Gefährdung

rechtfertigt somit ein Einschreiten der Behörde (Hinweis E vom 26. September 2012, 2008/04/0158). Eine

Tatbestandsvoraussetzung, dass das Gefahrenmoment erst nach der Erteilung der Genehmigung des

Gewinnungsbetriebsplanes sichtbar wurde, ist dem Paragraph 179, Absatz 2, MinroG hingegen nicht zu entnehmen.

Daher hat die Behörde mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gemäß Paragraph 179, Absatz 2, MinroG auch

dann vorzugehen, wenn die Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes (samt allfälliger Au<agen) schon

rechtskräftig erteilt wurde (siehe auch das zur vergleichbaren Bestimmung des Paragraph 360, Absatz 2, GewO 1973

(nunmehr Paragraph 360, Absatz 4, GewO 1994) ergangene E vom 6. März 1984, 83/04/0294, VwSlg. 11344 A/1984),

und zwar unabhängig davon, wann die zu befürchtende Gefahr entstanden ist.
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